
sind die Quellen, aus denen S1C SC öpft. Über ischen Mächtinstrumént par excel-allem steht jener „Anspruch des Geistes‘® auf lence (Teil IV.), weil S16 /ArR Gleichschaltunletzte Begründungen und Forderungen, der nicht DU äaußerlich zwingt, sondern uch In-
einem Jahrhundert des Pragmatismus und

Technizismus 1Ur oft überhört wird. Daß
nerlich formt. Auf die Jugenderziehung mu
eın  az totalitäres System mehr ewicht

die Vfi.in dabei VO:| der Mädchenerziehung legen, als die Beeinflussung der Erwachsenenausgeht, wird nicht als Kinschränkung CHMD- über einen Zwang ZUrLC Verstellung ofit nıchtfunden, weiıt und allgemeingültig ist alles, hinausgeht. Im Verein mi1ıt der Staatsschule
was S16 sagt. her mas zunächst befremden, versuchen die ietzonalen Jugendorganisa-ich  W ]dafßs ihr immer 1Ur die Heranbildung tionen ZU. gle1C iel wirken.
einer ‚„„Klite““ geht, doch liegt uch hier alles Ihr gegenseitiges Zusammenspie] un:! ihreständisch KExklusive der gelstig Esoterische Konkurrenz, ihre Erfolge un:! Mißerfolgedenkbar fern: allerdings mu{ 1113)  —_ sich zeigt Hand des gesammelten, me1stdiese Voraussetzung immer wıeder erinnern, offiziellen sowJjetzonalen Materials. Trotz derll INnan nicht ein1ge Kapitel, VOLr allem Herausarbeitun
„Auf der Schwelle des Hauses“‘, doch als üllder großen Grundlinien

von interessanten Kinzel-bringt e€1iNe
eLwas „„1deal“ empfinden. Im Rahmen tatsachen mıit zahlenmäßigen Belegen. Seine
dieser selbstgezogemnen TeENzeENn wirkt dieser Herkunft aus sozialistischer Gedankenwelt
„Anspruch des Geistes‘‘ ın seiner erschüt- kann der Vertasser allerdings nicht verleu
ternden Kıinfachheit, miıt der viele VL - HNCN} sicht stellenweise die Erziehung doch
SCSSCHE Selbstverständlichkeiten 1ns Licht allzu ehr als eine Funktion VO  ” Pprimär wirt-
gerückt werden, überwältigend. uch der schaftlich bestimmten Gesellschaftsverschie-
durch Fachlektüre abgehärtete Leser kann bungen (SO besonders Kapitelsich dem läuternden und erhebenden Einfluß K.Erlinghagendes Buches nicht entziehen. Keiner wird
ohne reiche Frucht lesen, der sich ernstlich Benedikt Weißenrieder Die Schulhoheit.
umm die KErziehung junger Menschen bemüht. Grundlagen und Ausgestaltungsformen des

Straßenberger staatlichen Schulrechts, and der Krei-
burger Veröffentlichungen aus dem (&

Lange, M.G Totalitäre Erziehung. Das biete VOoO  — Kirche un:! Staat. (XXX und
Krziehungs stem der Sowjetzone Deutsch- 310 Freiburg, Schweiz 1953, Universi-
lands (432 z Frankfurt/M. 1954, Verlag tätsverlag. str. 13,70der Frankfurter Hefte 21,80 ‚„„Der Sinn vorliegender Arbeit über die

Urteile die Ostzone un! ihre Erzie- Schulhoheit ıst der Versuch, einmal die
hungsstruktur besonderen erreichen den
westlichen Leser fast 19008  —x ın schönfärben-

grundsätzlichen Rechtszusammenhänge W1E-
der sichtbar machen, die se1it langem un-

der oder schwarzseherischer Verzerrung. Da- ter dem steigenden Schutt VO:  —_ Gesetzen, Ver-
versucht das vorliegende Buch ın sach- ordnungen un Erlässen begraben WETLT-

lLlicher Darstellung die vollständige Durchdrin- den drohen Köttgen).“ ‚„ Ks liegt uns ım
SUunNn der Erziehungsbereiche durch staatstoia- Rahmen dieser Arbeit fern, twa auszulegen,hlıtäre Einflüsse darzulegen. In allen Madfsnah- wäas 1m Sinne einer lex lata rechtens Sel, —_
IN€!]  e versuchen totalitäre Staaten ihr demo- dern unser Anliegen ist, gründlich TrWÄa-
kratisches Gesicht wahren, wäas AA grober SCH, w as überhaupt un: ın welchen Formen
Verfälschune und zweideutigem Gebrauch der ıIn Bezug auf das Lebensgebiet der Schule et-
Begriffe Redeweisen tTührt A.R.L.Gur- wäas VO Staats WeSCH rechtens Se1IN kann.
land ın der Kinleitung, die autf Seiten ıne Unsere Frage ist VO)  ; Grund autf diejenigeAbhandlung über das Wesen totalitärer Re- ach dem ‚richtigen Recht“® sich Q

ziell des Staates 1m Hinblick au f Menschen-gime ist). Obwohl die Arbeit aus der PCI‘-sönlichen praktischen und wissenschaftli- bildung durch das Mittel der Schule (1 0S 2) cohen Tätigkeit ın der Ostzone hervorgegan- Nach gründlicher Krläuterung der rund-
ıst, konnte S1€ nıcht miıt dem w1issen- griffe ‚„„Bildun ihres Wesens un! VWer-

schaftlichen Apparat westlicher Untersu- eNSs ‚„‚Schule‘ ın ihren Arten ‚„Recht‘‘chungsmethoden durchgeführt werden. Die als natürliche und >seLzte Ge ebenheit
Freiheit der Forschung blieb ihr versagt 99} ın seıinen Aufgaben den daraus
(Vorwort). Anliegen der Arbeit 1st nıcht Ein- erstehenden Gewalten (nicht umgekehrt!)zelschilderung, sondern Darstellen VO  - wird versucht, die Grundbeziehungen aufzu-
Grundzusammenhängen. Nach VIier Richtun- zeıgen, der Anteil der einzelnen Rechts-
SCN hin untersucht IJ die Sowjetisierung der träger (Kind, Familie, Lehrerschaft, Kirche,
Pädagogik ın der Ostzone: 1ne NCcU€ „„We- Staat, Gemeinde) jenem Kechtskomplex,sensschau““ der Krziehung ihre Politisie- der ın der „„Schulverfassung“ niedergelegt
rung 1m marxistischen Sinne (Teil 13 ist. Denn ‚„„alles wirkliche und anerkennens-
führt notwendig totalitärer Neuorgani- werte Recht entsteigt einer Verfassung, das
satıon (Teil IL.) Sie sucht darüber hinaus Recht ın schulischen Belangen gründet iın der
1Ine pseudowissenschaftliche Begründung Aaus Schulverfassung un einer danach errich-
der Parteidogmatik des Marxismus-Leninis- tenden rechtlichen Verfassung“ Kın
mus-Stalinismus (Teil 11L.) Damit wird 91€ eingehende Darstellung der verschiedenen
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